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Interventionshilfe bei Eskalationen 
 

Eskalationsstufe Erwachsene Kinder/Jugendliche 

Stufe 1 Streit, Unstimmigkeiten, üble 
Nachrede 
 

streiten, hänseln, ausgrenzen 

Massnahmen Gespräche führen, schlichten 
 

Gespräche führen, schlichten 

Zuständigkeit Anwesendes Vorstandsmitglied 
oder andere*r Vereinsfunktionär*in 

Vereinsinterne und -externe Fälle: 
Trainer*in, Juniorenver-
antwortliche*r, anwesendes 
volljähriges Vereinsmitglied 
 

Stufe 2 Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, vulgäre 
und/oder rassistische Sprache, 
Drogen- oder Dopingkonsum, 
Computercrash oder Datenverlust 
 

Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, Erpressung 
vulgäre und/oder rassistische 
Sprache, Drogen- oder Doping-
konsum 

Massnahmen Gespräche führen, Sachverhalt 
klären 
 

Gespräche führen, Sachverhalt 
klären, Information an die Eltern 

Zuständigkeit Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
 
(evtl. Vertrauensperson des 
Vereins) 

Interne und externe Fälle: 
Juniorenverantwortliche*r sowie 
Vereinspräsident*in (und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab) 
 
(evtl. Vertrauensperson des 
Vereins) 
 

Stufe 3 Mehrfachkonflikte, Erpressung, 
Körperverletzung, sexuelle 
Belästigung/Vergehen, Cyber-
Mobbing, grobe Sachbeschädi-
gung, wiederholter Diebstahl, 
Drogendealer, Unerwarteter 
Ausfall von Führungspersonen, 
markante Führungsfehler, 
Unfälle/Todesfälle, Vermisst-
meldung, Zerstörung Infrastruktur 
 

Mehrfachkonflikte, Körperver-
letzung, sexuelle Belästigung/ 
Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe 
Sachbeschädigung, wiederholter 
Diebstahl, Drogendealer, Unfälle/-
Todesfälle, Vermisstmeldung 

Massnahmen Einberufung Krisenstab zwingend 
sofern Sachverhalt klar: Gemäss 
gesetzlicher Vorgaben Blaulicht-
organisationen aufbieten 
(Polizei, Feuerwehr, Rettungs-
dienst), weitere Fachstellen. 

Einberufung Krisenstab zwingend, 
Information an Eltern sofern Sach-
verhalt klar: Gemäss gesetzlicher 
Vorgaben Blaulichtorganisationen 
aufbieten (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst), weitere Fach-
stellen. 
 

Zuständigkeit Interne und externe Fälle: 
Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
(evtl. Vertrauensperson des 
Vereins) 
 

Interne und externe Fälle:  
Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
(evtl. Vertrauensperson des 
Vereins) 
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Ablauf und Zuständigkeiten 
 

 

 

 

 

 

 

Information an Betroffene 

Betroffene (und Eltern) werden dem 

Ereignis angemessen informiert.  

Wir informieren sorgsam, offen und 

gelassen! 

Medien-Information 

Medien werden nur bei Bedarf informiert. 

Dies geschieht erst nach gemeinsamer 

Absprache (Sprachreglung) und wenn 

immer möglich in schriftlicher Form.  

 

Ereignis 

 

(vgl. Interventionshilfe) 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe bestimmen das 

Vorgehen 

 

Verantwortlicher Sport verein-t: Leonie Näf, +41 78 891 05 90 

Stv. Beisitzer: Nicole Näf, +41 78 839 94 01 

 

Information und Beizug Vereinspräsident*in 

Allenfalls ist der Krisenstab einzuberufen 

Krisenstab unseres Vereins 

 

Präsident: Mathias Ryser, +41 79 800 28 10 

Vizepräsident: Urs Bohl, +41 79 583 21 26 

Ressortleiterin Judo: Leonie Näf, +41 78 891 05 90 oder 

Ressortleiterin Ju-Jitsu: Lea Widmer, +41 79 288 50 57 oder 

Ressortleiter Karate: Andreas Giezendanner, +41 79 558 27 85  

Medienverantwortlicher: Roman Tanner, +41 78 830 96 42 

 

Je nach Situation werden Fachpersonen beigezogen. (aus unserem 

Verein, Polizei, (Jugend-) Psychologische Dienste…) 

 

Krisenstab bestimmt das weitere Vorgehen 

Wer informiert? 

a. Die Betroffenen werden je nach Eskalationsstufe durch den 

Trainer*in, Ressortleiter*in oder Vereinspräsident informiert. 

b. Die Medien werden durch den Medienverantwortlichen informiert.  

 

Wie erfolgt Verarbeitung in unserem Verein? 

Die Vorfälle werden durch den Verantwortlichen protokolliert. Die 

betroffenen Trainer*innen sowie Ressortleiter*in werden zum Vorfall 

informiert. Je nach Eskalationsstufe folgt auch die Information an den 

Gesamtvorstand.  


